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1. Präambel 

Die Bundesreljlerung bekennt sich Im ReglerungsprogramrT1 LU elne~ starken 

osterreichischen Land· und Forstwirtschaft. (Ieren Lelstunqen qerechte Einkommen 

gegenuber stetlen Diese gewahrleistet die Versorgung der Bevolkerung mit sicheren 

Nahrungsmitteln hOctlstec heimischer Oualltat Daruber hinaus erbnngt Sle.m

ver71chtbare Dienste Im Rahmen der nachhaltigen Bewlrtschaftunq unserer 

naturlichen Ressourcen und fur die Entwlcklunl) des landlichen Raumes Zentrale 

Punkte, slncl ? B die ForCierung der erneuerbaren Energien uml EnergleefflzlerlL die 

Verbesserun~) der Wettbewerbsfahlgkelt der osterreichischen land- und Forst

Wirtschaft Vereinfachunq der Verwaltung. die Welterentwlcklullq der Gemeinsamen 

Agrarpolitik unel die Starkunq eier 2 Saule der GAP sowie elle Starkung eier 

Blola ndwlrtsctlaft 

Mit dem Beschluss uber die Reform der Europ,llschen Agrarpolitik elurch el,e Aqrar

minister der Europalschen Union Im Juni 200:l Ist es gelungen planbare Rahmen

beellngullqen fur elas erweiterte Europa zu sctlaffen. Das ErgebniS stellt eine tragbare 

BaSIS fur die weitere Zukunft unserer FarTllllenbetnebe dar Die Reform eier GAP tntt. 

von einigen Ausnahmen abgesehen. am 1 Janner 2005 In Kraft. die Umsetzung Wird 

daher Im Jahr 2004 IntenSIv vorbereitet 

Am 14 Juli 2004 hat (ile Europalsche KonmllsSlon elen Entwurf der zukunftlgen 

Ratsverorelnung Ländliche Entwicklung beschlossen. Der Entwurf der neuen 

Ratsverordnung Sieht die Zusammenfassung Jener Maßnahmen der Laneilichen 

EntWicklung LU einern einZigen Programmplanungsdokument vor el,e bislang Im 

Rahmen der aus dem EAGFL-Garantle finanZierten .Programme fur die EntWicklung 

des land lichen Raums eier aus dem EAGFL-Ausnchtung finanZierten Teile der Ziel 

1-Programme sowie der LEADER+ Proqramme umgeset7t wurden Eine wesentliche 

Anderunq soll die Bundelung der Maßnahmen zu den drei so genannten Achsen 

.Verbesserunq der Wettbewerbsfahlgkelt rn der Land- und ForstWirtschaft 

Landmanagemenr sowleDlverslf,zlerung eier laneilichen Wirtschaft und 

Lebensqualltat Im landlichen Raum·. sein Die Arbeiten zur Erstellung des neuen 

Programms fur die Laneiliche EntWicklung werden Im Herbst 2004 begrnnen llrl(1 

2005 einen Schwerpunkt bilelen Die Fertigstellung eies Programms Ist derzeit fur die 

erste Jahrestlalfte 2006 geplant. wobei dieser Zeitpunkt Jecioch von der 

Verabschleuung bzw Annahme eier relevanten Rechtsgrundlagen abhanglg Ist Ziel 

1St. die Vorreiterrolle die Osterreich bisher Innehat. nachhaltig abZUSichern 
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2_ Situation der Land- und Forstwirtschaft 

2_ 1 Allgemeines 

Die Situation der heimischen Landwirtschaft war und ist durch Anpassungs

prozesse an die weiterentwickelte Gemeinsame Agrarpolitik geprägt. Nach den 

Beschlüssen und der Umsetzung der Agenda 2000 erfolgten bereits im Jahr 2004 die 

intensiven Vorbereitungen und Teile der Umsetzung der GAP-Reform vom 26. Juli 

2003. Der Großteil der Reformbeschlüsse trit! mit 1. Jänner 2005 in Kraft . 

Im Regierungsübereinkommen vom März 2003 bekennt sich die Bundesregierung 

zu einer starken österreichischen Land- und Forstwirtschaft. Diese gewährleistet die 

nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen , die Entwicklung des länd

lichen Raumes und die Versorgung der Bevölkerung mit sicheren Nahrungsmitteln 

höchster Qualität. Entsprechend dem EU-Finanzrahmen werden in Österreich für die 

Dauer der Legislaturperiode zur Umsetzung der agrarpolitischen Zielsetzungen € 3 

Mrd. bereitgestellt. Zahlreiche Förderungsmaßnahmen tragen auch dazu bei, den 

bäuerlichen Unternehmern Zukunftsmärkte erschließen zu können . Im Bereich der 

landwirtschaftlichen Betriebsmittel werden eine EU-weite Harmonisierung und der 

volle Binnenmarktzugang angestrebt. 

Für den Fortbestand einer umweltorientierten bäuerlichen Landwirtschaft ist die 

Teilnahme an den verschiedenen EU-Förderungsprogrammen notwendig. Neben der 

Absicherung der Förderung für die benachteiligten Gebiete und dem Agrarumwelt

programm haben im Rahmen des Programms zur Ländlichen Entwicklung ins

besondere verstärkt Maßnahmen für die Förderung von Investitionen zur Stärkung 

der Wettbewerbsfähigkeit der bäuerlichen Betriebe und die Schaffung leistungs

fähiger Verarbeitungs- und Vermarktungseinrichtungen Priorität. Nach der 

erfolgreichen Umsetzung des Bioaktionsprogrammes 2001/02 und 2003/04 werden 

die Maßnahmen zur Forcierung der Biolandwirtschaft konsequent weitergeführt, 

damit Österreich weiterhin führendes Bioland in der EU bleibt. 

Die Verbesserung der Marktposition der österreichischen Land- und Forstwirtschaft 

sowie des Verarbeitungs- und Vermarktungsbereiches ist auch im Hinblick auf die 

verwirklichte Erweiterung der Gemeinschaft weiterhin von großer Wichtigkeit. Eine 

konsequente Qualitätsorientierung in der Lebensmittelproduktion und in der 

Verarbeitung und Vermarktung ist weiter zu forcieren_ Auf Konsumentenschutz und 

Verbraucherinformation ist besonderes Augenmerk zu legen, um das Vertrauen 
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der Konsumenten in die heimischen Produkte weiterhin zu gewährleisten. Österreich 

wird sich deshalb dafür einsetzen , dass bei einer weiteren Liberalisierung des 

Welthandels mit Agrarprodukten und Nahrungsmitteln im Rahmen der WTO 

ökologische und soziale Grundsätze stärker als bisher berücksichtigt werden . 

Österreich ist innerhalb der EU ein Land mit einem hohen Anteil an Berggebieten 

und benachteiligten Regionen. Die Erhaltung eines auch touristisch attraktiven 

Lebensraumes und die besonderen ökologischen und regionalen Erfordernisse 

dieser Gebiete machen die Aufrechterhaltung der Bewirtschaftung und damit die 

Pflege sowie die Erbringung der ökologischen Leistungen in notwendigem Ausmaß 

zu einer vordringlichen , nicht von der Landwirtschaft abkoppelbaren Aufgabe. Ziel 

muss es auch sein, mit den Instrumentarien der Direktzahlungen und 

Leistungsabgeltungen eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Bewirtschaftung in 

Verbindung mit einer angemessenen Einkommensbildung dauerhaft sicherzustellen. 

Dem Europäischen Agrarmodell liegt in verstärktem Maße die Entwicklung des 

ländlichen Raumes im Sinne von Nachhaltigkeit und Multifunktionalität zu Grunde. 

Die zweite Säule der GAP wurde durch die GAP-Reform 2003 weiter gestärkt. 

Gerade dem Bereich der nachwachsenden Rohstoffe ist auch weiterhin Vorrang 

einzuräumen. Die Bedingungen für den Einsatz erneuerbarer Energieträger sollten 

weiter verbessert werden , um den zukunftsträchtigen Bereich der alternativen 

Energieformen weiter auszubauen. Ziel ist es, den Biomasseeinsatz bis 2010 um 

75% zu erhöhen. 

Eine konsequente Verbesserung der lebensmittelsicherheit und -qualität soll zur 

Festigung des Vertrauens der Konsumenten in die österreichischen Lebensmittel und 

zur Stärkung der durch Familienbetriebe geprägten österreichischen Landwirtschaft 

beitragen. Zur Erfüllung der dabei anfallenden Agenden spielt das Bundesamt für 

Ernährungssicherheit und die .Österreichische Agentur für Gesundheit und 

Ernährungssicherheit GmbH" eine zentrale Rolle . 
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2.2 Einkommensentwicklung 2003 

Die Elnkunfte aus Laml- und Forstwirtschaft 2003 betrug er I Im Bunelesmlttel 18513 

Euro JC Betrieb 1-4' "I urlcl 13 429 Euro Je nicht entlohnter Arbeitskraft l,nAK! Die 

Hauptgrunele fur elerl ElnkommensruckgarlCj waren wIeclerum die Einkommens· 

elnbuf1en bel Schwelnerl In Folge der weiterhin nledrrgen Erzeugerpreise Auch elle 

nledrrgeren ~'Ilcheinnahillen trugen zum neC]atlven ErgebniS bel Der Ertraq machte 

65201 Euro Je Betrret) aus und lag um 2.7" , unter dem VorJahresrllveau Die 

offentllchen Gelder waren 2003 Im Durchschnitt Je Betrret) um 0.6", hoher Der Auf

wand C]lrllJ gegenuber clem Jahr 2002 auf 46688 Euro Je Betrlel) leicht zuruck 1-2",,1 

Nach Betrlebsformerl rTlUssterl vor allem Wieder die Veredelungsbetrrebe Ispez· 

lallslerte Betrrebe fur Schweine und Geflugel! qroßere E,nkomrnenselnbuf1en hin

nehmen (·16",,) gefolgt von elen Betrreben mit 25 biS 50', Forstantelll-9",1 Danactl 

folgen die Betriebe mit uber 50"" Forstanterl und die Futterbaubctrlebe mit rund -4"" 

Eine Ergebnisverbesserung konnten nur die Dauerkulturbetriebe erzrelen (+ 15° 'j 1 

Die Elnkunfte aus Lanel- unel Forstwirtschaft Je nAK waren bel den Bergbauern· 

betrreben mit 17 171 Euro um 7", nledrrger als Im Vorjahr Nactl BHK-Grup;->en 

betrugen elle Ruckgange In der BHK-Gruppe 1 rund 7"". In eier BHK-Gruppe 2 runel 

10"" unelln eier BHK-Gruppe 3 runel4°o Die Elnkunfte aus Land· unel ForstWirtschaft 

In der BHK·Gruppe 4 fene Betriebsgruppe mit der gror1ten Erschwernis. Ist hingegen 

Ulll Ei"o gestiegen 
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3. Umsetzung der GAP-Reform 2003 

Der Abschluss der Verhandlungen zur Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik im Juni 

2003 in Luxemburg hat in Österreich eine Reihe von Umsetzungsfragen im Bereich 

der Verwaltung aufgeworfen. Dies umso mehr, als mit der beschlossenen Reform 

den Mitgliedstaaten ein viel größerer Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum 

eingeräumt wurde, als dies bisher der Fall war. 

Die Vorgaben für die Entscheidung über das österreichische Umselzungsmodell war 

die eines möglichst einfachen, nachvollziehbaren Systems mit einer 

weitestgehenden Reduktion des administrativen Aufwands. Weiters sollte die 

Umstellung zu möglichst geringen regionalen und sektorellen Umverteilungseffekten 

führen . Österreich hat sich für die Anwendung der Entkoppelung der 

Zahlungsansprüche in folgender Form entschieden: 

• Vollständige Entkoppelung im Bereich der landwirtschaftlichen Kulturpflanzen ; 

• Vollständige Entkoppelung bei den Tierprämien mit Ausnahme der 
Mutterkuhprämie (bleibt zu 100% gekoppelt) und der Schlachtprämie (Kälber 
bleiben zu 100% und Großrinder zu 40% gekoppelt). 

Das gewählte Modell der "einheitlichen Betriebsprämie" sichert nachhaltig die 

Bewirtschaftung unserer land- und forstwirtschaftlichen Betriebe und den Erhalt 

vitaler ländlicher Räume ab. 

Die Europäische Union geht gestärkt durch die beschlossene GAP-Reform mit 

stärkerer Markt- und Umweltorientierung mit einer offensiven Verhandlungsstrategie 

in die WTO-Verhandlungen. Die Reform der GAP tritt, von einigen Ausnahmen 

abgesehen, am 1. Jänner 2005 in Kraft . 
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4. Empfehlungen der § 7-Kommission 

Die Kommission gem. § 7 LWG, die vor allem an der Erstellung des jährlichen 

Grünen Berichtes mitwirkt, hat sich in den Sitzungen im Jahr 2004 mehrheitlich 

darauf geeinigt, neun der im Grünen Bericht 2002 enthaltenen Empfehlungen 

neuerlich zu beschließen und jene Empfehlungen zu streichen, die bereits als 

erledigt betrachtet werden können bzw. durch neue Empfehlungen aktualisiert 

werden . Insgesamt wurden sechs neue Empfehlungen am 15. Juli 2004 

beschlossen. Sie betreffen unter anderem 

• den Schutz der biologischen und gentechnikfreien Landwirtschaft, 

• dieWTO, 

• Begleitmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Bundestierschutzgesetz, 

• leistungsbezogene Förderungsrichtlinien und 

• Förderung der Geschlechtergleichstellung zwischen Männern und Frauen im 
ländlichen Raum . 
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5_ Maßnahmen tür die Land- und Forstwirtschaft 2005 

Die Bundesregierung bekennt sich gemäß LWG zu einer leistungsfähigen bäuer

lichen Land- und Forstwirtschaft. Um dessen Zielsetzungen (§1) gerecht zu werden 

und den agrarwirtschaftlichen, ökologischen, regionalen , sozialen sowie betriebs

spezifischen Notwendigkeiten verstärkt Rechnung tragen zu können , sind zur 

Wahrung bzw. Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Agrarprodukte im EU

Binnenmarkt und zur weiteren Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik 

grundsätzlich folgende Maßnahmen und Instrumente vordringlich : 

• eine effiziente und transparente Umsetzung der GAP-Reform und die 
Vereinfachung von Kontrolle und Verwaltung ; 

• die Umsetzung und Absicherung des Österreich ischen Programms für die 
Entwicklung des ländlichen Raumes; 

• eine optimale Inanspruchnahme der EU-Kofinanzierung; 

• Qualitätsanstrengungen in der Produktion unter besonderer Ausrichtung auf die 
Wünsche der Konsumenten (z.B. Lebensmittelsicherheit und -qualität, 
Kennzeichnung) ; 

• die Weiterführung des Bio-Aktionsprogramms im Jahr 2005; 

• eine Verbesserung der Marktposition der Betriebe und des Agrarmarketings; 

• die Verbesserung der Wettbewerbssituation im europäischen Binnenmarkt durch 
Anwendung von EU-Standards im gesamten EU-Raum und die Umsetzung von 
Maßnahmen zur Harmonisierung im Betriebsmittelbereich; 

• wettbewerbsfähige Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen sowie die 
Stärkung der Agrar- und Lebensmittelwirtschaft mit offensiven Exportstrategien; 

• eine verstärkte Bildungs- und Beratungsarbeit für die bäuerlichen Familien und 
den ländlichen Raum; 

• die Konzentration der Forschung im Ressortbereich und 

• effiziente Marktordnungsmaßnahmen. 

In Übereinstimmung mit den Zielsetzungen der Gemeinsamen Agrarpolitik und dem 

Landwirtschaftsgesetz werden im Jahr 2005 auch unter Bedachtnahme auf die 

Empfehlungen der § 7-Kommission folgende Schwerpunktmaßnahmen für 

erforderl ich erachtet: 
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5_ 1 EU-kofinanzierte Förderungsmaßnahmen 

5.1.1 Förderung des ländlichen Raumes 

Das "Österreich ische Programm für die Entwicklung des ländlichen Raumes" bildet 

den Rahmen der Förderungen zur Sicherung der multifunktionalen Land- und 

Forstwirtschaft und der Stärkung des ländlichen Raumes im Zeitraum 2000 bis 2006. 

Die Umsetzung erfolgt mit folgenden Maßnahmen: 

• Betriebliche Investitionsförderung und Beihilfen für die Erstniederlassung 

Mit dieser Förderung werden nicht nur Betriebsverbesserungen und strukturelle 

Anpassungen erleichtert, sondern auch Junglandwirte durch Bereitstellung einer 

Niederlassungsprämie zur Weiterbewirtschaftung landwirtschaftlicher Betriebe 

motiviert. Insgesamt sollen diese Maßnahmen dem Ziel der Wettbewerbsstärkung 

und der Optimierung der betrieblichen Ausstattung dienen und auch in diesem 

Sinne durch neue Schwerpunktsetzungen eine Weiterentwickelung ermöglichen. 

Die Maßnahmen zur Errichtung und Verbesserung landwirtschaftlicher 

Wirtschaftsgebäude und sonstiger baulicher Anlagen sowie die Anschaffung von 

technischen Einrichtungen der Innenwirtschaft und die baulichen und technischen 

Investitionen im Bereich Gartenbau und Obstbau werden mit 

Investitionszuschüssen und Zinsenzuschüssen zu den Agrarinvestitionskrediten 

(nationale Ergänzung) gefördert. 

• Berufsbildung 

Die Förderung von Berufsbildungsmaßnahmen trägt zur Verbesserung der 

beruflichen Qualifikation von Landwirten und anderen mit land- und forstwirt

schaftlichen Tätigkeiten befassten Personen bei. Die Bildungsschwerpunkte sind 

insbesondere auf eine qualitative Neuausrichtung der Erzeugung sowie auf die 

Verbesserung der wirtschaft lichen Lebensfähigkei t der Betriebe gerichtet. 

• Förderung in Berggebieten und sonstigen benachteiligten Gebieten 

Seit 2001 wird im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 ("Förderung der 

Entwicklung des ländlichen Raumes") die Ausgleichszulage auf der Grundlage des 

betriebsindividuellen Bewertungssystems "Berghöfekataster" abgewickelt und mit 

der damaligen Einführung des Sockelbetrages (Flächenbetrag 1) ergänzt. Damit 

kann den österreichischen Strukturverhältnissen in der Landwirtschaft, 
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insbesondere im bergbäuerlichen Bereich, besser Rechnung getragen werden . 

Für die Ausgleichszulage im Jahre 2005 ist ein Finanzierungsvolumen von rund 

276 Mio. Euro aus EU-, Bundes- und Landesmitteln in den benachteiligten 

landwirtschaftlichen Gebieten (Berggebiete, Sonstige benachteiligte Gebiete, 

Kleine Gebiete) vorgesehen. Ziel ist die entsprechende Berücksichtigung der 

ökonomischen, sozialen und ökologischen Bedürfnisse dieser Gebiete. 

• Umweltförderung und Biologischer Landbau 

Die EU unterstützt mit dieser Maßnahme im Rahmen der Gemeinsamen 

Agrarpolitik die Möglichkeit einer verstärkten ökologischen Orientierung der 

Landwirtschaft. Mehr als 75% der bäuerlichen Betriebe nehmen das ÖPUL in 

Anspruch, mit dem neben der biologischen Wirtschaftsweise auch andere wichtige 

Umweltleistungen (z.B.: Mahd von Steilflächen, Verzicht auf ertragssteigernde 

Betriebsmittel, Begrünung von Ackerflächen im Herbst und Winter, Pflege 

ökologisch wertvoller Flächen) abgegolten werden. 

Das nunmehr 3. Bio-Aktionsprogramm für die Jahre 2005-2006 hat das Ziel , dass 

Österreich weiter Bioland Nr. 1 in der EU bleibt und der Absatz an Bio

Erzeugnissen zunimmt. 

• Verarbeitungs- und Vermarktungsförderung 

Die Investitionsförderung zur Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung 

landwirtschaftlicher Erzeugnisse soll den be- und verarbeitenden Unternehmen in 

Österreich dienen, neue Absatzmärkte im In- und Ausland zu erschließen, 

Rationalisierungsmaßnahmen zu setzen und die Qualität der Produkte sowie die 

Umwelt- und Hygienebedingungen zu verbessern . 

• Förderung der Anpassung und Entwicklung von ländlichen Gebieten 

Die Schwerpunkte der Förderaktivitäten liegen im Bereich der Direktvermarktung, 

der Infrastruktur, der erneuerbaren Energie- und Rohstoffpotentiale (Biomasse) 

sowie der Kulturlandschaft und Umwelt. 

Damit werden Einrichtungen und Anlagen , wie z.B. Biomasse-Nahwärmeanlagen 

und Biogasanlagen zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energieträger gefördert. 

Ergänzend dazu werden Sonderfälle im nationalen Programm abgedeckt. 
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Eine 7eltgemar\e Verkehrserschließung Ist fur den laneilichen Raum. Insbesondere 

In benachteiligten Gebieten von grol\er Bedeutung ErgarlZend zum EU

koflnanzlerten Programm fur elen laneillcilen Raum werden AltproJekte 1111 

rlatlonalen Programlll ausflnarlZlert 

Hauptschwer;lUnkt bleibt welterlilrl der Bereich DlverslflZlerung Dieser uillfasst 

Insbesondere die Forderung fur Verarbeltungsbetrrebe sonstige bauerllche 

Frel7eltwlrtschaft. kommunale und SOZiale Dienstleistungen sowie bauerllches 

HcHlclwerk 

• Forstliche Maßnahmen und Investitionen 

In eier Forstwirtschaft dienen diese Berhllfen Insbesondere der nachhaltlCjen 

Bewirtschaftung der Walder unel der Entwlcklun~J eier Forstwirtschaft. eler 

Erhaltung und Verbesserung eier forstlichen Ressourcen und der Erweiterung der 

Walelflachen und betreffen eine oder mehrere eier folCjenden Maßnallrllen 

AIJfforstungen von landWirtschaftlichen oder amlererl Flachen. sofem diese 

Pflanzungen den ortlichen Gegebenheiten angepasst und umweltvertraglrch 

srnel. Inkl Pflegepramle und Ausglelchspramle bel Aufforstung 

lalldwlrtschattllcher Flachen. 

Investitionen In Waldern InklUSive Pflegepramlen und Ausglelcllspramlen bel 

Aufforstungen landwlrtschaftllctler Flachen Im Osten mit dem Ziel einer 

deutlichen Verbesserung Ihres Wirtschaftlichen. okologlschen oeler 

gesellschaftlichen Wertes. 

Investitionen zur Verbesserung der Verarbeitung des Holzes sowIe eies 

Marketings von Holz und Biomasse. 

Erschließung neuer Moglrchkelten fur die Nutzung unel Vermarktung 

forstwlrtschaftllcher Erzeugnisse 

Grundung von WaidbesItzervereinigungen zur Unterstutzung der Mitglieder bel 

einer nachhaltigen und effiZienteren BeWirtschaftung Ihres Waldbestandes. 

Wiederaufbau eines elurch Naturkatastrophen oder Brande geschaellgten 

forstwIrtschaftlichen Produktionspotentials sowie Elnfuhrung geeigneter 

vorbeugender Instrumente. 

Verbesserung der okologlschen Stabllrtat von Waldern. wo Schut7funktlon unel 

okologlsche Funktion von offentllchem Interesse slnel 
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5.1.2 Sonstiges 

Im Rahmen des Fischereistrukturfonds (FIAF) werden in der laufenden 

Programmperiode (2000-2006) Investitionsmaßnahmen zur Verbesserung der 

Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung sowie der Verkaufsförderung unterstützt, 

um auch in diesem Bereich die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. 

Im Rahmen des "Österreichischen Programms für Maßnahmen zur Verbesserung 

der Erzeugung und Vermarktung von Honig" werden u.a. solche zur Verbesserung 

der Bedingungen der Honigerzeugung und -gewinnung, zur Varroabekämpfung und 

zur Rationalisierung der Bienenwanderung gefördert. 

Die Ausfinanzierung der Erzeugergemeinschaftsförderung (Zuschüsse zum Sach

und Personalaufwand für anerkannte Erzeugergemeinschaften) wird sichergestellt. 

Ziel dieser Maßnahme ist die Vereinheitlichung und Konzentration des Angebots 

landwirtschaftl icher Erzeugnisse. 

III-104 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)14 von 24

www.parlament.gv.at



- 14 -

5.2. Nationale Förderungsmaßnahmen 

• Beratungs- und Weiterbi ldungsmaßnahmen 

Die gestiegenen Anforderungen an die Beratung - insbesondere durch zahlreiche 

neue bzw. veränderte Förderungen und den Anpassungsbedarf für die 

landwirtschaftlichen Betriebe an die GAP-Reformbeschlüsse - erfordern eine 

entsprechende finanzielle Sicherstellung der land-, forst- und hauswirtschaftlichen 

Beratung (z.B. verstärkte Ausbildung von Beratungskräften) und der 

Weiterbildungsmaßnahmen. 

Im Jahre 2005 werden vom Ressort ca. 60 Weiterbildungsveranstaltungen gemäß 

Lehrer- und Beraterfortbildungsplan durchgeführt. 

Besondere Bildungsschwerpunkte (Spezialberaterausbildungen) werden für 

Einkommenskombinationen, wie Urlaub am Bauernhof, Direktvermarktung, 

Biologische Landwirtschaft, Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung in 

einzelnen Produktionsbereichen (Fleischproduktion, Milchproduktion, Schule am 

Bauernhof, Tiergesundheit, etc.) durchgeführt. 

Bedingt durch die starke Diversifizierung von Betriebszweigen ist es nicht nur 

notwendig, Beratungskräfte zu spezialisieren, sondern auch Angebote für 

Betriebsleiter/innen zu entwickeln. Ein spezielles Angebot ist die 

Arbeitskreisberatung . Seit 2000 wurden österreichweit 233 Arbeitskreise 

(Rinderproduktion , Milchproduktion, Grünlandwirtschaft, Schweineproduktion u.a.) 

mit 3.689 Mitgliedern (Bauern und Bäuerinnen) eingerichtet. In diesen 

Arbeitskreisen erfolgt nicht nur ein intensiver Erfahrungsaustausch zwischen den 

bäuerlichen Betriebsleitern, sondern es kann auch eine bedarfsgerechte 

Betriebsberatung angeboten werden. 

Auch 2005 wird verstärkt das "Bäuerliche Famil ien Unternehmen" (bfu) im 

Mittelpunkt der Beratungsarbeit stehen. Diese Ausbildung umfasst 4 Module mit 

insgesamt 48 Unterrichtseinheiten , gedacht als Hilfe und Motivation für die 

Entwicklung eigener Betriebs- und Unternehmenskonzepte. Es wird das Ziel 

angestrebt, dass bis zum Jahr 2006 ca. 8.000 Betriebe, d.h. Betriebsleiter/innen, 

diese Ausbildung absolviert haben. Mit diesem Konzept soll die 

Bildungsmotivation bäuerlicher Familienmitglieder unterstützt werden . Gemeinsam 

mit den Landwirtschaftskammern und Partnern aus der Wirtschaft hat das 

BMLFUW die Initiative "Bildung zum Erfolg - Zukunft Österreich" ins Leben 
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gerufen deren Ziel Ist Filmillenmltgiieder biluerllcher Betriebe fur die breite 

Palette von 'vVelterblidungsangeboten zu motivieren 

UrTl den hohen Bildungs- und BeratlHlgsanforderungen gereeilt zu werden 

werden lilUfend rleue und anspruchsvolle Beratungsunterlagerl sowie EDV 

Programme entWickelt und Brldungsprodukte erstellt 

• Forschung 

UrTl die Forschung effizient und zIelgerIchtet gestalterl zu konnen. legte (Jas 

Ressort das Forsctlungsprogramm PFEIL OS (Programm fur Forschung und 

EntWicklung Im Lebensmlnlsterluml fur die Jahre 2002 bis 2005 vor Auf dieser 

GrumJlage gliedern siell die Forschungsaktlvltaten In die folgenden vier 

Strateglefe Ider 

Landllcher Raum ILRI. 

Landwirtschaft und Ernahrung (LEI. 

Wasser (WAl sowie 

Umwelt und Abfallmanagement I UAI 

PFEIL OS steckt den Rahmen ab Innerhalb dessen F&E der forschungsaktiven 

Dienststellen und der Auftragsforschung umgesetzt wrrd Es dient als 

Entscheldungsgrulldlage fur Initiativen und Kooperationen Ausschreibungen und 

ForsctlUngsforderungen. somit fur alle F&E-Aktlvltaten des Bundesmrnlsterlums 

fur Land- und ForstWirtschaft. Umwelt und Wassenwlrtschaft 

PFEIL OS gliedert Sich gemaß den 4 Strategiefeldern des Ressorts In 31 Ttlemen

berelctle und dazu gehorlge Sachgebiete. wobei die folcjeneJen 9 Themenbereiche 

besonders verstarkt werden sollen 

Biologische LandWirtschaft 

Strategien und Instrumente fur eine Nachhaltige EntWicklung und deren 

Bewertung 

Prolesslntegrlerter Umweltschutz und okoefflzlente Produkte 

Klrmaschutz 

Stoffliche Nutzung nachwachsender Rotlstoffe 

Umweltokonomre 

Ressourcenmanagement Wasser 

Energie 

Ern ah rung ss I c herh el t 
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Erganzend dazu wird an der Entwicklung einer gesamthaften osterreichischen 

Forschunqsstrategie auf dem Gebiet der Agrar- Umwelt- und 

LebenSWIssenschaften gearbeitet 

• Qualitätsverbesserung in der Tierhaltung 

Bedingt durch das Tlermehlverfutterunqsverbot fur Wlederkauer seit 1 CJCJO und 

auch aufgrund der kleinen Strukturen In Osterreich wurde bislang nur ein einziger 

BSE-Falllrll Dezember 2001 festgestellt. In den Jatlren :!OD:! und 2003 war 

Osterreich tJlsher Wieder BSE-frrel Trotzdem war Osterrelctl von den 

Auswirkungen der BSE-Seuctle ebenfCllls stark betrofferl Seit 1 1 2001 werelen 

alle klinisch gesunden Rinder. die alter Clis 30 Monate Sind. sowie alle uber 20 

Monate alten rlOtqesctllachteten und verendeten Rinder verpflichtend dem BSE

Schnelltest unterzoqen Das lahrllche Testprogramm umfClsst ca. 220000 

Untersuchungen. d h biS Ende 2003 wurden bisher rune! G70 000 Proben 

analYSiert Die Schnelltests bleiben auch fur 2004 verpflichtend und werden In 

qanz Osterrelctl flachendeckend durchgefuhrt 

Die Unterstutzung der Lelstunqsprufung und der Zentralen Zuchtorganlsatlonerl 

Sichert die BaSIS der zuchterlschen WeiterentwIcklung der Tlerbestanc!e Neben 

der Leistungssteigerung stehen In Osterreich die Aspekte der Fruchtbarkeit und 

Fitness der Tiere Im Vordergrund 

Die Errichtung von TIergesundheitsdiensten In den Landern hat der zunehmenden 

Bedeutung des Faktors TIergesundheit und dem Wunsch der Konsumenten nach 

hochster LebensmittelSIcherheit Rechnung getragen Der Im BMGF eingerichtete 

BelratTlergesundtleltsdlenst Osterreich· erarbeitet unel empfiehlt spezIfiseile 

TIergesundheitsprogramme. die Im Zusammenspiel ZWischen Tierhalter und 

Betreuunqstlerarzt umgesetzt werden Mit diesen Irl erster Linie prophylaktischen 

Maßnahmen sollen Erkrankungen weitgehend vertllndert und gleichzeitig eine 

Minimierung des Medikamenteneinsatzes beWirkt werden 

• Qualitätsverbesserung im Pflanzenbau 

Die Maßnahmen zur Oualltiltsverbesserung Im Pflanzenbau (Z B. Erhaltung von 

wertvollem GenmaterIal sowie GesunderhaltungsrllaßnatHTlen von 

Vermehrungssaatgut und -pflanzgut! sollen die Wettbewerbsfahlgkelt der 

helrllischen LandWirtschaft und der LebensmittelsIcherheit durch die Verbesserung 
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der Qualität ihrer Erzeugnisse sichern , sodass Absatzchancen auf den Märkten 

des In- und Auslandes besser wahrgenommen werden können . 

• Verkehrserschließung ländlicher Gebiete 

Ergänzend zum EU-kofinanzierten Programm für den ländlichen Raum werden 

Altprojekte im nationalen Programm ausfinanziert. 

• Bauliche und landtechnische Investitionen 

Die Maßnahmen zur Errichtung und Verbesserung landwirtschaftl icher 

Wirtschaftsgebäude und sonstiger baulicher Anlagen sowie die Anschaffung von 

technischen Einrichtungen der Innenwirtschaft und die baulichen und technischen 

Investitionen im Bereich Gartenbau und Obstbau werden mit 

Investitionszuschüssen und Zinsenzuschüssen zu Agrarinvestitionskrediten 

gefördert. Darüber hinaus werden für den Grundankauf (Besitzstrukturfonds, 

bäuerliche Betriebe) sowie für unverschuldet in Not geratene Betriebe 

Zinsenzuschüsse zu einem Agrarinvestitionskredit gewährt. 

• Energie aus Biomasse 

Sonderfälle , die im EU-kofinanzierten Programm für den ländlichen Raum nicht 

abgedeckt werden können, werden hier finanziert . 

• Förderung von Innovationen 

Durch die Entwicklung und Verbreiterung von Pilot- und Demonstrationsvorhaben 

bzw. die Förderung von Projekten im Bereich der absatzorientierten 

Grundlagenforschung sollen neue Einkommensmöglichkeiten, insbesondere im 

Vermarktungs-, Verarbeitungs- und Dienstleistungsbereich, stimuliert werden. 

Projekte mit innovativem Charakter tragen zur Verbesserung der Effizienz und 

Professionalität der Landwirtschaft bei und weisen hohe Rückwirkungseffekte auf 

die betroffenen Sektoren in der Landwirtschaft auf. 

• Maßnahmen zur Verbesserung der Marktstruktur, Werbung und 

Markterschließung 

Die Förderung von Investitionen, Sach- und Personalaufwendungen sollen 

Aktivitäten in der Direktvermarktung mit Schwerpunkt in der biologischen 
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Landwirtschaft stärken und Maßnahmen im Bereich .Urlaub am Bauernhor' sowie 

Messe- und Ausstellungen fördern. 

• Förderung landtechnischer Maßnahmen 

Kostenentlastungen sind direkt einkommenswirksam . In diesem Sinn kommt dem 

zwischenbetrieblichen Maschineneinsatz in Form der Maschinen- und 

Betriebshilferinge große Bedeutung zu . Diese Förderung leistet daher gemeinsam 

mit der Unterstützung von landtechnischen Kursen einen wichtigen Beitrag zur 

Erhaltung der bäuerlichen Betriebe. 

• Forstwirtschaft 

Analog zu den kofinanzierten Maßnahmen ist prinzipiell auch eine nationale 

Förderung dieser Maßnahmen möglich, betragsmäßig sind diese aber rückläufig . 

Zusätzlich kann der Personal- und Sachaufwand für einschlägig ausgebildete 

forstliche Beratungskräfte der Landwirtschaftskammern zur Holzmarktbeo

bachtung oder -betreuung gefördert und ein Bundeszuschuss zur Wald

brandversicherung gewährt werden . 
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5.3 EU-Marktordnungsmaßnahmen 

Pflanzlicher Bereich 

Die Flächenzahlungen inkL Hartweizenzuschlag sowie die Beihilfe für 

Körnerleguminosen werden ab 2005 in die einheitliche Betriebsprämie integriert. 

Darüber hinaus gibt es folgende neue Prämien: 

Für den Anbau von Eiweißpflanzen (Erbse, Ackerbohne, Süßlupine), die ganzflächig 

nach ortsüblichen Normen ausgesät und nach der Milchreife geerntet wurden, gibt es 

eine zusätzliche Beihilfe von 55,57 Euro je ha. Diese Prämie wird EU-weit für 

1,4 Mio. ha gewährt. Bei Überschreitung dieser Höchstfläche werden die 

betreffenden Eiweißpflanzenflächen der Betriebe proportional verringert. 

In traditionellen Anbaugebieten für Hartweizen wird eine Qualitätsprämie von 

40 Euro je ha gewährt. Für den Bezug der Qualitätsprämie ist die Verwendung von 

zertifiziertem Saatgut bestimmter hochqualitativer Sorten verpflichtend. In Österreich 

wird diese Prämie im bestehenden traditionellen Hartweizenanbaugebiet für eine 

Fläche von 7.000 ha ausbezahlt. Wird die einzelstaatliche Höchstfläche 

überschritten, so werden die betreffenden Durumflächen der Betriebe proportional 

gekürzt. 

Für den Anbau von Energiepflanzen gibt es eine neue Beihilfe von 45 Euro je ha. 

Voraussetzung dafür ist, dass die angebauten Pflanzen der Herstellung von 

Biokraftstoffen oder der Energieerzeugung aus Biomasse dienen. Die Beihilfe wird 

nur für Flächen gewährt, deren Erzeugung Gegenstand eines Vertrags zwischen 

dem Betriebsinhaber und der Verarbeitungsindustrie ist, ausgenommen sind eigens 

geregelte Fälle einer Verarbeitung durch den Betriebsinhaber im eigenen Betrieb. 

Diese Prämie wird EU-weit für eine Garantiehöchstfläche von 1,5 Mio. ha gewährt. 

Bei Überschreitung dieser Höchstfläche werden die betreffenden 

Energiepflanzenflächen der Betriebe proportional verringert. Diese Zusatzprämie 

kann nicht für nachwachsende Rohstoffe auf stillgelegten Flächen beantragt werden! 

Unter dem Titel "Umstellung" wird eine Vielzahl von Tätigkeiten auf Weinbauflächen 

mit dem Ziel der Anpassung der Produktion an die Nachfrage gefördert. Neben der 

Änderung der Sorte und Anpassungen bei der Bewirtschaftungstechnik 

(Verringerung des Standraumes pro Einzelstock oder Maßnahmen zur Stabilisierung 

von Rutschungen) sind auch die Neuerrichtung bzw. Rekultivierung von 
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Boschunqen. Kommassierungen oder die BewasSerUnl) als qualItatssteigernde 

~laßnallme Im Katalog der forderunqswurdlqen Tatlgkelten enthalten Die Forderunq 

der Umstellungsmar~nahmen ISt vorerst bis 2005 In der Gemeinsamen Marktordnunq 

fllr Wein vorqesehen und wird zu 100"" alls Mitteln des EAGFL finanziert Ob uml In 

welcher Art und Umfang diese Maßnahmen nach der i1uslilUfenden Penode 

welterqeful1rt werelen konnen hangt davon ab welche Anderurlgen allenfalls von der 

Europalsctlen KommmissIon vorgeschlagen und letztlich Im Rat von den 

f.1ltglledstaaten rler EU beschlossen werder) 

Vieh- und Fleischbereich 

Die wlchtlSJste Maßnahme Im Rahmen der Marktorganisation fur Rindfleisch stellt biS 

zlir Umsetzung der GAP-Reform ab 2005 zweifellos elas blshenge Prämiensystem 

bzw die Umstellung auf eine einheitliche Betnebspramle dar welche auf die 

bistlengen DIrektzahlungen fur mannllche Rlneler. Mutterkllhe Schlachtpramlen fur 

ausgewachsene Rinder unel Kalber sowie einen Ergarlzurlgsbetrag. eier von elen 

Mitgliedstaaten an die Lanelwlrte ausgezahlt werelen kann. aufbaut Neben elen 

Direktzaillungen slrld noch elle klaSSischen Marktorelnungslnstrumente wie 

Intervention und Exporterstattungen zu erwahnen Diese tragen ebenfalls zur 

Stabilislenmg der Preise und damit zur positiven EInkommensentwIcklung bel 

Die gen18lnsamen Marktorganisationen fur Schweinefleisch. Eier unel Geflugel sehen 

Im Vergleich zu Rlnelflelsch sehr wenige Eingriffe Irl den Markt vor und verwenden als 

Wichtigstes Instrument zur MarktstabilisIerung die Exporterstattungen Im 

Schweinefleischsektor gibt es daruber hinaus elle Mogllchkelt. Uberschussmengen Im 

Rahmen eier privaten Lagerhaltung aus dem Markt zu netlrnen 

Milchbereich 

Bereits mit der AGENDA 2000 wurde Im Jahr 1999 auch Im Berelcll der Mrlchmarktordnunq 

eine Umstetlunq eies Systems mit der Reduktion der Interventionspreise und Im Geqenzug 

mit der Elnfuhrung von Drrektzahlungen fur die Mllcherzeuqer vorCJenommen Mit den 

Reformbeschlusse der Gemeinsamen Agrarpolitik dm 26 Juni bzw 2lJ September 2003 

wurden fur cl (! r.lllchwlrlschaft Im Vergleich Zur AGENDA 2000 folgende Veranderungen 

beschlossen 

• VerlangerullY der MIlchquotenregelung von 2008 auf 2015 

• Vorverlegung eier Reform um ein Jahr auf 2004. um fur elle Erweiterung gerustet 

zu sem 

III-104 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 21 von 24

www.parlament.gv.at



• Keine zusatzllche ~.'lIchquotenerhohung um 2"" sowie Verschiebung des Beginns 

der bereits Im Rahmen der AGENDA 2000 besctllossenen 15",,-Quotenerhohunq 

auf das Quotenjahr 200607 (Erhohung eriolgt In :3 Jilhresschrltten I 

• Stilrkere asymmetrlsctle Interventlonsprelssenkunlj bel Butter auf 25"", (Im 

Rahmen der AGENDA 20()() waren es 15"" I um einen ausreichenden 

Außenschutz fLJr die (Ierzelt lilUfenden WTO-II-Verhandlungen zu erhalten bel 

Magerml(chpulver bleibt es bel einer 15u
" Senkunlj da der Abstand zum 

Weltmarktpreis nlcllt so grol, ISt 

• Erhohung des tellwelsen Ausgleichs fur die PrelsseJlkungen durch die 

r,ll1chpramle die ilb 2007 In Osterreich von der MIlchquote entkoppelt werden soll 

und In die Betrlebspramle ubergefuhrt wird 

Zur Stabilisierung der Markte und ZlH Gewahrleistunq einer angemessenen 

Lebenshaltung fur die landwirtschaftliche Bevolkerunlj konnen Interventions

maßnahmen fur Butter und MagermIlchpulver durctlqefuhrt werden. Zur 

StabiliSierung des Marktglelchgewlr:lltes soll durch Gewahrunq von Zuschussen zu 

den Lagerhaltungskosten die Einlagerung von Butter und Rahm und lageriahlgem 

Kase Iin Osterreich Emmentaler Bergkase Alpkase I gefordert werden Die private 

Lagerhaltung eriolgt Im Rahmen eines mit der Interventlorlsstelle abgeschlossenen 

Lagervertrages und unter Kontrolle der Interventionssteile wobei ,m Gegensatz zur 

Intervention die Ware Im Eigentum des Lagerhalters oder des Herstellers bleibt Es 

wird lediglich versucht einen Tell der Lagerkosten und der FInanzkosten zu 

refundieren damit die Marktpreise zur Hauptproduktionszeit nicht durch ein 

Uberangebot zu stark unter Druck geraten 

Unter den Absatzmaßnahmen steht die Schulmilchbeihilfe an erster Stelle. gefolgt 

von Beihilfen fur Butter und Butteriett zur Herstellung von Backwaren Speiseeis und 

anderen Lebensmitteln und Beihilfen zum Butterankauf durch gemelnnutzlge 

Einrichtungen Damit die Ausfuhr von In der Gemeinschaft erzeugter Milch und 

MIlcherzeugnissen zu Preisen die IIn IIlternatlonalen Handel gelten. ermogl,cht Wild 

Wird der Unterschied zWischen dem Preis In der Gemeinschaft und Jenem Preis Im 

Internationalen Handel durch eine Erstattung ausgeglichen 
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6. Zusammenfassung 

Die Erhaltung der bauerlichen Land~ und Forstwirtschaft und Ihrer r-,lehrf<lrJ1~ 

funktionen I Ernahrung nachwachsende Rohstoffe Kulturlandschaft Dlenst~ 

leistungen I Ist ein zentrales agrarpolitisches Ziel der Bundesregleruf1C; Die 

Bereitstellung und Abslcherung der fur dieses Ziel henotlgten Mittel Ist elahel eil) 

zentrales Anliegen Die agrarpolitischen Konsequenzen aus dem Grunen Bericht 

2004 sind fur die Maßnahmen gem § 9 lAbs 21 LWG ,m Jahre 2005 eme wlct1tlge 

BasIs Die Finanzierung dieser ~.lar'nahmen erfolgt durch die EU. den Bund uncl eile 

Lander Die Bereitstellung dieser Forderungen fur die land~ unel forstwIrtschaftlichen 

Betriebe ISt ein Wichtiger Beitrag zur SIcherung einer flachendeckender1 

LandWirtschaft und fur die Erhaltung und Schaffung von Arheltsplatzen 1111 vor~ und 

nachgelagerten Bereich der Land~ und ForstWirtschaft Der Agr<lrsektor Sichert 

Arbeitsplatze In Industrie. Gewerbe und Im DIenstleistungsbereich Die Land~ uno 

ForstWirtschaft Investierte 2003 msgesamt 6.02 Mrd Euro davon kamen der 

Induslrle und dem Gewerbe 3.01.Mrd Euro zu Gute Die Umsetzun<J der reformierten 

Gememsamen Agrarpolitik (GAP) ab 2005 Ist eme große Herausforderung fur die 

offentllche Hand und die land~ und forstWIrtschaftlichen Betriebe Fur die Betriebe 

ergeben Sich neue Rahmenbedmgungen. die 111 vlelfilltlger Welse genutzt werder1 

konnen. aber auch die administrative AbWicklung Ist durch diese Reform 

herausgefordert 

Die vorliegenden Maßnahmen fur 2005 und eleren budgetaren Dotierung bildet die 

BaSIS zur EXIstenZSIcherung der osterreichischen Land- und ForstWirtschaft 
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